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Beylage zu dem Bericht der Fmanzeommi-
ßloil liber die Scaatsrechimugen, vom
-4. Sept.

1.

D e c r e t.

Der gesetzgebende Rath auf die Botschaft des Voll-
ziehrmgoausfchusscs vom 23. Juni 1800 und auf den

Vorrrag feiner Finanzcommißro»;

In Erwägung, daß die bereits am 23. April lezthin
der Vollziehung abgefodcrte Staatsrechnung v. i.Iul.
bis ?i, Dec. 9?, noch nicht eingekommen, es dennoch

aber dringend ist, die in Erwartung dieser Rechnung

vertagete Passation der vorhergehenden Scaatsrcchmm-

gen, ohne fernern Aufschub vor die Hand zu nehmen;

In Erwägung dann, daß sowohl aus dem Rapport
einer von dem rormaligcn grossen Rath nicdergcstzten

Commißion, als aber aus dem Rapport der irzl be-

stehenden Fiuanzcommißion erhellet, daß die vorgeleg-

ten Rechnungen, nach vorgegangener genauer Uuterfu-
chung und Entgegenhaltung mit ihren Beylagen voll-

kommen richtig erfunden worden seyen ;

beschließt:
z. Die General-Rechnung des Voll,;, Direktoriums

der helvetischen Republik, über die Vcrwenvmig
aller von den gesetzgebenden Räthen zu Bestreitung
der öffentlichen Bedürfnissen bewilligten Summen
N. 1. von Anfang der Republik bis zum Listen
Dec, 98, nach welcher das Nalionalfchatzamt auf
neue Rechnung schuldig verbleibt die Summe der

neun hundert zwey und sechzig Taufend und acht-
-

zig Franken zwey Sols und fünf Deniers, ist unter
Vorbehalt Mißrechnung gutgeheissen.

z. Die Gencralrechnung des Vollz. Direktoriums der

helvetischen Republik N. 2. p, 1. Januar bis zc>.

May 99 nach welcher das Nalionalfchatzamt auf
neue Rechnung schuldig verbleibt, die Summe der

dreyhmdert fünf Tausend Franken, neun Sols?
sechs Deniers, ist ebenfalls unter dem gewohnte»
Vorbehalt der Mißrechnung gutgeheissen.

2.
Botschaft an den Vollz. Rath.

Auf die Botschaft des Vollz. Ausschusses v. 18. Juni
Hat nu» zwar der gesetzgebende Rath, in Ab-veichung
dessen, was durch das Decrct vom 28. April beschlos?

l'en worden war, die zwey ersten Staatsrechnmigm
paßirt.

Nichtsdestoweniger aber wünscht er doch daß für die
sechs lezren Monate des Jahrs 99, ihm noch eine be^

löudere Rechnung möchte vorgelegt werden. Seine
Meynung ist zwar keineswegs die, dem Vollz, Rath
wweilen eine sechs monatliche Rechnung adzussdcrn^
Da aber das Direclorium damit angefangen hat, für
die ersten sechs Monate eine besondere Rechnung ein-
zugeben, so scheint es ihm der guten Ordnung ange»
messen, daß es für die zweyten sechs Monate dieses

Jahrs eben so gehalten werde.
Einzig auf die Art und vermittelst der Ausfertigung

einer solchen sechsmonatlichen Rechnung, kann man
dazu komineu, daß die künftigen jährlich abzulegenden

Staats-Rechnungen den Zeitraum eines gewöhnlichen
Jahres vom Jeuner bis December in sich fassen und
mithin auch wirkliche Jahrrechnungen seyen, was doch
sowohl bey diesen als bey andern Rechnungen der un-
tergeordneten Stellen, eingeführt werden sollte. Wenn
indessen doch es grosse Schwierigkeiten haben würde,
diese Rechnung für die zweyte Hälfte des Jahrs 99,
jeft noch auszufertigen, so will der gesetzgebende Rath
keineswegs darauf beharren. Er will Sie aber, B-.
Vollz. Räthe, auf diesen Fall hin eingeladen haben?

von nun a» zu veranstalten, daß dann für die zweyte
Hälfte des laufenden Jahrs 1300, eine besondere Bruch-
rechnung abgefaßt und ihm vorgelegt werde.

Botschaft an den Vollz. Rath.
Aus Anlaß der heutigen Passation der z-vch ersten

Slaatsrechmmgen, erinnert sich der gef tzgebeude Rath
des Dekrets rom 28. April d. I., durch welches ter
Vollz. Ausschuß eben aus Veranlassung dieser Rech-

nungcn, eingeladen worden st, zu veranstalten : „Daß;
die Zahl der Schreiber in den Bureaux der Minister
sowohl a!S in jenen der Cantonsbehörden, so viel eK

ohne Nachtheil der Geschäfte möglich ist, vermindert,
und dem übergrossen A usw an de für Schreibmakeria»
lien und Uebcrauslagen (faux frais) abgeholfen werde "

Da mm, fo viel der gesetzgebende Rath weiß dieser

Einladung noch nicht fo entsprochen worden zu ftyw
scheint, als zu wünschen wäre, so ergeht dessen wie-

dcrholte Emladunss an Sie B. V. R., diese Sachr
mit allem Ernst zu betreibe», um die in verschiedenen-

Bureaux füglich zu treffenden Reduktionen mnverzàglichî

vorzunehmen.
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Botschaft an d e n Vollz. N a t h.

Durch ein Decree vom 28. April lczthin, ist der

Vollz. Ausschuß eingeladen worden, „einen General-

Rechnungsplan und ei» dazu gehöriges Organisations.
Reglement entwerffen zu lassen, damit für jede Rech,

uuug die nöthige Controlle aufgestellt werde. "
Dieser Entwurf sollte den gestzgebcnden Räthen

vorgelegt werden : es ist aber bis izt nicht geschehen.

In Erwägung nun, daß es dringlich sey, hierüber
eine bestimmte Norm festzusetzen, will der gesetzgebende

Nach, Sie V. V. R., wiederholt einladen, ihm einen

solchen Entwurf mit aller Beförderung zur Genehmi-

gung vorzulegen.

5.
Botschaft an den Vollziehungsrath.

Auf die nun vor sich gegangne Passation der zwey

ersten Sraatsrechnungcn, wird es an dem seyn, daß

ein Auszug und das Resultat derselben, der Nation
bekannt gemacht werde.

Ihr woller daher B, Vollz. Räthe, nach der Euch

in Finanzsachen zukommenden Initiative, diese Sache

in Berathung nehmen und dem gesctzgrbcnde» Nach

einen Entwurf dieser Bekanntmachung zur Genehmi-

gung vorlegen.
6.

An die A ufsehcr d e r N ati 0 n albibli 0 t hek.

Aus der heute paßirten Staatsrechnung N. 2 hat

der gesetzgebende Rath ergehen, wie daß von den vor-

maligcn gesetzgebenden Räthen zum Behuf der Nacio-

nalbibliolh.k eine Summe von 4000 Fr. bewilligt und

auch wirklich aus dem Nationalschatzamt erhoben wor-
den sey.

Da nun aber über die Verwendung dieser Summe
bis jezt noch keine Rechnung abgelegt worden ist, so

werdet ihr Bürger Aufseher dieser Bibliothek, andurch

von dem gcsetzg. Rath beauftragt, eine Rechnung über

diese Gelder auszufertigen und solche mner Monatsfrist
dem gesetzgebenden Rath zur Passation vorzulegen.

Inländische Nachrichten.
.Der Negjerunqsftatthalter des Cantons Ba-

sei an die Bürger aller Gemeinden dieses
Cantons.

Liebe Mitbürger!
Unsere Regierung ruft mich aus den durch Krieg

und Partheygcist verwüsteten Gegenden des Vaterlan-

dcâ, um, in Verbindung mit den andern Cantonsau.
toritäten, an euerm Wohlergehen mitzuarbeiten. —>
Nicht ohne Schüchternheit wagt ichs der Nachfolger
eines Mannes zu seyn, der durch seine Vaterlandsliebe,
durch seine Gcistesgewall und durch seine Thätigkeit
euerm Herzen ein volles, gerechtes Zutrauen abgewamn.
Ich stehe au seiner Ltellc; möcht' ich eiust auch eure
Liebe euer Vertraue» besitzen wie er!

Volk des Cantons Basel, deine Tugend,
deine Wohlthätigkeit, welche du so ausgezeichnet gegeil
Misere unglückseligen Brüder im Canio» Waldstatten
übtest, machte dir in der Geschichte der Schwcitz einen
unsterblichen Namen, machte dich meinem Herzen über
alles theuer! Wen» ich dir künftig meine Tage und
Nächte, dir alle meine Sorgen alle», widme: so will
ichs nicht für eine Last halten, die mir auferlegt
wird, sondern für eine Belohnung, daß ich bey
dir lebe.

Noch aber, 0 Mitbürger, noch ist das Vaterland
nicht gerate! noch ist unser ganzer Muth, unsre
ganze Thätigkeit nothwendig. Mit eben dem Muthe,
mit welchem ihr einst in die Laufbahn der Revolution
eintratet, vollendet sie nun auch! — Der
wahre Patriotismus scheuet keine Aufopferungen, wem»
es um die Rettung des Vaterlandes zu thun ist; —
er ehret die Gesetze, unterstüzt die Obrigkeiten in ihrer
Arbeit; widcrsezl sich Unordnungen aller Art, die die

öffentliche Stille und Zufriedenheit stören könnten.

Dieß erwart' ich von Euch, 0 meine Mitbürger!
Habet ihr den Völkern der Schweitz das Beyspiel ge-
geben, wie über alles heilig dem Schweitzer Freyheit
sey: so gebt nun noch daS grosse Beyspiel von dem,
was man thun müsse, um das Vaterland in der Gefahr
zu retten!

Und ihr, k 0 n st i t u i r t e A » t 0 r » tä t cn Vor-
fteher und Richter des Volks — lasst uns in brüder-

lichcin Verein für das Heil des Vaterland s arbeiten.

Weihet mir euer Vertrauen, ich will es durch Thaten
zu verdienen suchen. — Lasst uns keine Sorgsalt, keine

Mühe sparen:, ein schöner Lohn erwartet unser aller;
es issder, in der Zahl der Vateriandsrclter zu stehen,

wenn einst das Schweitzervolk in glücklicher Stille die

Frucht seiner Aufopferungen und Leiden genießt.

Basel, den -z. Sept. -Zoo.

Heinrich Zschokke»
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